
GEMEINDEVERWALTUNG BUDENI{EIM 

Fachbereich : Sachgebiet 2.1 
Bearbeiter : Herr Menjoulet 
Aktenzeichen : 611-30 

Datum : 20.02.2025 

Drucksachen-Nr. : O4. 1 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
GR vom 

Betr.: Bauantrag zum Dachgeschossausbau und Errichtung einer Gaube, Fränzenberg-
straße 21 (Flur 6, Nr. 464) 

Beratungsfolge:   

Gremium: 
BUA 

TOP: 

2 u) 
Sitzungstermin: 
10.03.2025 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja / nein 
Gremium: TOP: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: 

einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 
Gremium: TOP: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: 

einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 

Beschlussvorschiag:  

Das Einvernehmen zum Bauantrag zum Dachgeschossausbau und Errichtung einer Gaube, Frän-
zenbergstraße 21 (Flur 6, Nr. 464) wird erteilt. 

Begründung:  

Der Antrag wurde ursprünglich als Vorlage der Bauunterlagen im Freistellungsverfahren nach 
§ 67 Landesbauordnung (LBO) gestellt. Mit Schreiben vom 20.12.2024 hat die Gemeinde erklärt, 
dass ein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll, weil das geplante Vorhaben der Fest-
setzung 1.5.4 des Bebauungsplans zur Dachneigung der Gauben nicht entspricht. In der ersten Fas-
sung der Unterlagen hat der Bauherr nicht zum Ausdruck gebracht, dass diese als Antrag weiterbehandelt 
werden sollen, wenn die Gemeinde erklärt, dass ein Genehmigungsverfahren durchgeflihrt werden soll. 
Dementsprechend wurden die Unterlagen nicht der Bauaufsichtsbehörde weitergeleitet, sondern dem 
Bauherrn zurückgereicht. Infolgedessen hat der Bauherr die Unterlagen überarbeitet und mit einem An-
trag auf Abweichung ergänzt. 

Das geplante Vorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Siebenmorgenge-
biet", der an dieser Stelle ein reines Wohngebiet (WR) festsetzt. Obwohl die Adresse „Fränzen-
bergstraße 21" lautet, wird das Haus über die Straßen Am Hundacker und Morgenstraße er-
schlossen. Geplant ist die Errichtung einer breiten Gaube (Schleppgaube) und einer ca. 10 m2  
Dachterrasse, sowie die Schaffung zweier Fenster in den giebelseitigen Hausfassaden. 

Laut der bauordnungsrechtlichen Festsetzung 1.5.4 müssen Schleppgauben mindestens eine Nei-
gung gegen die Horizontale von 20° haben. Im Vergleich zur ursprünglichen Planung wurde die 
geplante Neigung des Gaubendachs auf 10° erhöht. Die Neigung entspricht weiterhin nicht dem 
festgesetzten Mindestwert. Es liegt dazu einen Antrag auf Abweichung vor. 

1 



Die beantragte Abweichung kann nach § 69 LBO beflirwortet werden. Öffentliche Belange wer-
den von der abweichenden Dachneigung nicht betroffen. In der Begründung zum Bebauungsplan 
wird der Sinn der Festsetzung eines Mindestwerts für die Dachneigung der Schleppgauben nicht 
erklärt. Es ist deshalb davon auszugehen, dass diese Festsetzung nicht zu den Grundzügen der 
Planung gehört. Die beantragte Dachneigung berücksichtigt dem Zweck der Festsetzung, weil sie 
der erwünschten hannonischen Dachlandschaft nicht entgegenwirkt. Nachbarliche Interesse sind 
nicht betroffen. 

Es ist anzumerken, dass im Geltungsbereich des Bebauungsplans mehrere Schleppgauben mit 
Flachdach nach Inkrafttreten des Bebauungsplans genehmigt wurden. Dazu zählen u. A.: 

Georg-Büchner-Straße 1 (Baugenehmigung AZ 61-611-21 / 0066/91-B-200 vom 
17.07.1992) 
Am Hundacker 8 (Baugenehmigung AZ 61-611-21/ 005/92-B-200 vom 21.10.1993) 
Am Hundacker 6 (Erklärung der Gemeinde vom 12.02.1992 im Freistellungsverfahren) 

In diesen drei Fällen wurde keinen Antrag auf Abweichung gestellt. 

Das geplante Vorhaben entspricht allen anderen Festsetzungen des Bebauungsplans. 

Es liegt einen Stellplatznachweis vor. Entgegen der Angabe auf dem EG-Grundriss ist nach den 
Vorschriften der GarStellVO in der Zufahrt zur Garage nicht genügend Platz für 2 Stellplätze 
vorhanden Das zeigt eine Nachmessung des Freiflächenplans (anbei). Es sind trotzdem, wie an-
gegeben, vier Stellplätze vorhanden, weil die Garage mit 5,50 m Breite eindeutig eine Doppelga-
rage ist und weil vor und hinter der Garage zwei Stellplätze nachgewiesen sind. Die Zahl der 
vorgesehenen Stellplätze entspricht den Richtzahlen der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums 
der Finanzen vom 24.07.2000. 

Insgesamt kann das beantragte Vorhaben planungsrechtlich befürwortet werden. 

Anlagen:  
Liegenschaftskarte 
Antrag auf Abweichung mit Anlage 
Berechnungen 
Freiflächenplan mit Nachmessung der Stellplätze 
Grundrisse 
Schnitte 
Ansichten 
Präzedenzfälle Georg-Büchner-Str. 1, Am Hundacker 6 und Am Hundacker 8: 

Ansichten aus den Bauunterlagen. 
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(Menj oulet) 
Sachbearbeiter 

(Kapp) 
chbereichsleiter 

Stellungnahme der Kämmerei: erforderlich / nicht erforderlich 
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Auszug aus den Geobasisinformationen 
Liegenschaftskarte 

Rhewi1andjDfal7 
VERMESSUNGS- UND 
KAJASTERAMT 
RHEINHESSEN-NAHE 

Hergestellt ani25.O9.2024 

 

Ostdeutsche Straße 28 
55232 Alzey Flurstuck 464 

Flur: 6 
Gemarkung. Budenheim 

Gemeinde. Budenheirn 
Landkreis: Mainz-Bingen 

55-t1e53 

5 10 15 
Maßslabl 500   MeIer 

Vervieltültigungen für eigene Zwecke sind zugelassen. Eine unmittelbare oder mittelbare Verniarirtung, Umwandlung oder Veröffenlllctrung der Geobndsnforrnat1onen 

bedarf der Zustimmung der zustasdigen Vemiessungs- und Kataslerbehörde (f 2 Landesgeselz riber das amtliche Verrnessungswesenl. 
Hergesteft durch Oflsntlictr best. Vermessungsingenleur OipL.Ing. Mathias Sommer 

Befugnis eingeraumt am 14.11.2006 durch Landesamt für Vermessung und Geobasisinlormatisn Rl,ernland-Plalz. 

554 1579 



Zutreffendes ankreuzen tJ bzw. ausfüllen 

Abweichungen von ba uaufsichtlichen Anforderungen 
Beiblatt zum Bauantrag bez. § 69 Abs. 1 LBauO/ 31 Abs. 2 BauGB 

D Gesonderter Antrag nach § 69 Abs. 2 LBauO 

Eingangsvermerk Bauaufsichtsbehörde 

Aktenzeichen Bauaufsichtsbehörde 

Bauherr/-in 

(Name, Vorname, Anschrift, Telefon, E-Mail) 

Entwurfsverfasser/-in oder Fachirigenieurl-in 

Niels Leineweber 
Mobil: 0179_4747728 
E-Mail: nl@leineweberarchitekten.de  
Eaubonner Str. 35 
55257 Budenheim 

(Name. Vorname, Beruf, Anschrift, Tetefon, E-Mail) 

Grundstück Gemeinde/Straße/Haus-Nr.: Fränzenbergstraße 21, 55257 Budenhei m 

Gemarkung/Flur/Flurstück: Flur 6 Flurstück 464 

Art des Bauvorhabens (Genaue Bezeichnung des Vorhabens. z. B. Neubau Wohngebeude mit 6 Wohnungen) 

DACHGESCHOSSAUSBAU ERRICHTUNG EINER GAUBE 
Von folgenden bauaufsichtlichen Anforderungen soll abgewichen/befreit werden: 

• Anforderungen nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften: 2 Festsetzungen des Bebauungsplans/der 
sonstigen Satzung nach Bauplanungsrecht: 

geneigte Dächer mmd. 20 Grad 

(VorschriftlParagraph/Absatz) (Lfd.-Nr. Festsetzung) 

Die jeweilige Festsetzung bzw. Bestimmung (z.B. der Landesbauordnung, der Technischen Baubestimmung oder der 
örtlichen Bauvorschrift), von der abgewichen werden soll, ist anzugeben; jede Abweichung ist zu begründen; bei Ab-
weichungen von technischen Anforderungen ist auch darzulegen, dass dem Zweck der Anforderung auf andere Weise 
entsprochen wird (ggf. gesonderte Blätter und Gutachten beifügen). 

Abweichungen von bauaufsichtlichen Anforderungen bei Vorhaben, die nach § 62 oder § 67 LBau0 keiner Baugenehmigung 
bedürfen, sind nach § 69 Abs. 2 LBauO eigenständig schriftlich zu beantragen; entsprechendes gilt bei Abweichungen von 
Anforderungen nach Bauordnungsrecht für Vorhaben im vereinfachten Genehmigungsverfahren nach § 66 LBauO. 

Begründung: 

Abgewichen wird von der Vorgabe des B-Plan SIEBENMORGENGEBIET von 1989 und der 

Festlegung: 1.5.4 Schleppgauben müssen mmd. eine Neigung gegen die Horizontale von 20 
Grad haben. Die geplante Schleppgaube weist eine Neigung von 10 Grad auf. Im 

Einzugsgebiet des B-Plans sind Beispiele(anbei) aufgelistet, die die Mindestneigung von 20 
Grad nicht erfüllen und offensichtlich nach 1989 erbaut wurden. 

Beispiele wären: Am Hundacker 4} 6 /7und 8. .-' 

Somit steht einer Abweichung der Dachneigung nichts entgegen. 

Anlagen: Fotos 

Budenheim 
Ort, Datum 4- 0.4. ?.QZT 

Budenheim 
Ort,Datum c,.oi. ?2 

Entwurfsverfass/-in oder Fachingenieur/-in Bauherr/-in 
*nicht  erforderlich bei genehmigungsfreien Vorhaben nach § 62 LBau 
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BAUANTRAG FRANZENBERGSTR. 21 

BVH BUDENHEIM 

Baugrundstück (Str. HsNr.) .Fränzenbergstr.21 

Berechnung der Grundflächenzahl (ERZ) gern. § 19 BauNVO 

Grundstücksgröße: 711,00 rn2  

1) Grundfläche Bestand: 171,76 m2  

Summe aller Grundflächen (1): 171,76 m2  

ERZ (1) laut B-Plan 0.4 

Summe aller Grundflächen (1): 171,76 rn2  

Grundstücksgröße: 711,00 rn2  

(II) Grundfläche Garage: 41,76 rn2  

(II) Grundfläche Zuwegung/Versiegelung: 133,21 m2  

Summe aller Grundflächen (II): 174,97 m2  

Summe aller Grundflächen (1+11): 346,73 m2  

GRZ(ll) laut B-Plan 0.6 

Summe aller Grundflächen (1+11): 346,73 rn2  

Grundstücksgröße: 711,00 m2 



BAUANTRAG FRÄNZENBERGSTR. 21 

BVH BUDENHEIM 

2. 

Berechnung der Geschossflächenzahl (GFZ) gern. BauNVO 1968/1977 

laut B-Plan 0.7 

Gru ndstücksg röße: 711,00 m2  

Kellergeschoss Aufenthaltsräume, siehe Plan UG 111,22 m2  

Erdgeschoss mit CAD ermittelt 171,76 m2  

Dachgeschoss mit CAD ermittelt 151,04 m2  

Geschossfläche gesamt 434,02 m2  

 

GFZ Bau NVO §20 434,02 m2  

 

üßl 

 

711,00 m 

 

3. 

Berechnung der Baukosten 

Planung 

Wohn- und Nutzflche 295,92 m3  x 450,00€/m3 133.164,00 EURO 
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GEMEINDEVERWALTUNG BUDENHEIM 

Fachbereich : 3 
Bearbeiter : Herr Menjoulet 
Aktenzeichen : 611-30 

Datum : 25.02.2025 

Drucksachen-Nr. : &AS( k ZC 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
GR vom 

Betr.: Bauvoranfrage zur Errichtung eines Weinstands am Radweg, Rheinstraße (Flur 1, 
Nr. 655/19; Flur 7, Nr. 230/8) 

Beratungsfolge:  

Gremium: 
BUA 

TOP: 
\ 

Sitzungstermin: 
10.03 .2025 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 
Gremium: TOP: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: 

einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 
Gremium: TOP: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: 

einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 

Beschlussvorschlag:  

Das Einvernehmen zur Bauvoranfrage zur Errichtung eines Weinstands am Radweg, Rheinstraße 
(Flur 1, Nr. 655/19; Flur 7, Nr. 230/8) wird erteilt, unter den u. g. Bedingungen. 

Begründung: 

Anders als nach § 72 Landesbauordnung (LBauO) vorgesehen hat der Bauherr keine eindeutige 
Frage zu seinem geplanten Vorhaben gestellt. In den Unterlagen liegen keine Angabe zur ge-
nauen Lage oder zum Maß des geplanten Baus vor. Infolgedessen kann die Gemeinde Buden-
heim nur zu der Art der geplanten Nutzung ihr Einvernehmen geben. 

Das Grundstück 1-655/19 gehört der Gemeinde; das Grundstück 7-230/8 gehört dem Land (Was-
serwirtschaftsverwaltung). Nach dem vorliegenden Lageplan ist es unklar, auf welchem Grund-
stück der Weinstand stehen soll. Die Zustimmung des Eigentümers ist erforderlich. Ebenfalls er-
forderlich ist eine Nutzungsgenehmigung, die u. a. die Offnungszeiten regelt. 

Das geplante Vorhaben befindet sich im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen qualifizierten 
Bebauungsplans „Industriegebiet am Rhein", der an dieser Stelle eine „Straßenverkehrsfläche" 
bzw. im Milidungsbereich des Radwegs Am Rhein eine „Verkehrsfläche besonderer Zweckbe-
stimmung Leinpfad / Radweg" festsetzt. Das beantragte Vorhaben entspricht nicht der festge-
setzten Nutzung 

Das geplante Vorhaben liegt außerdem im festgesetzten Überschwemmungsgebiet. Es kann nur 
befürwortet werden, wenn keine Retentionskapazität verloren geht. Die Genehmigungsfähigkeit 
bezüglich Hochwasserschutz wird von der Kreisverwaltung abschließend geprüft. 
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pp 
ereichsleiter) 

Hi 
(Bürgermhister) 

Geplant ist, den bestehenden Biergarten durch einen Weinstand zwischen dem Sitzbereich und 
dem Radweg am Rhein zu ergänzen. Der Biergarten mit Container hat 2004 eine Baugenehmi-
gung mit Befreiung erhalten, somit besteht ein Präzedenzfall. 

Eine Befreiung für einen Weinstand kann planungsrechtlich befürwortet werden. Sie wäre städ-
tebaulich vertretbar, solange der Weinstand nicht größer wird als der Biergarten-Container und 
die bestehenden Grünflächen nicht wesentlich verkleinert werden. Sie ist mit den öffentlichen 
Belangen vereinbar, da diese Fläche nicht als Verkehrsfläche benutzt wird und voraussichtlich in 
der Zukunft nicht benutzt werden soll. 

Es liegt keinen Stellplatznachweis vor. Der beantragte Weinstand soll an dem bestehenden Bier-
garten errichtet werden. Nach Ansage des Bauherrn sollen zwei, maximal drei zusätzliche Stehti-
sche Platz finden. Ohne einer präzisen Angabe zur zusätzlichen Fläche des Gastraums kann nicht 
abschließend geprüft werden, ob die Erfüllung der Stellplatzverpflichtung gesichert ist. Der ge-
plante Weinstand liegt neben dem Parkplatz auf dem Isola-della-Scala-Platz. Seit der Stililegung 
der Fähre ist der Bedarf an Stellplätze an dieser Stelle gesunken. Eine Unterschreitung der erfor-
derlichen Anzahl an Stellplätze nach den Richtzahlen der Verwaltungsvorschrift des Ministeri-
ums der Finanzen vom 24.07.2000 kann ggfs. von der Gemeinde Budenheim befürwortet wer-
den. 

Insgesamt kann die beantragte Art der Nutzung planungsrechtlich befürwortet werden, unter fol-
genden Bedingungen: 

- Antrag auf Befreiung 
- Nachweislich gesicherte Erfüllung der Stellplatzverpflichtung 
- Zustimmung des Eigentümers, falls der Weinstand auf dem Grundstück des Landes er-

richtet werden soll. 
- Kein Verlust an Wasserretentionskapazität 

Anlage 
Liegenschaftskarte 
Bauvoranfrage 
Luftbild 
Bebauungsplan-Ausschnitt 
Fotodokumentation 

Stellungnahme der Kämmerei:  erforderlich / nicht erforderlich 

Menj oulet 
(Sachbearbeiter) 
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An die Gemeindeverwaltung Budenheim 

Abteilung Bauamt (Bauausschuss) 

Rathaus Budenheim 

PER EINWURF 

Mainz, am 20. Januar 2025 

„Weinstand am Radweg" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

beigefügt erhalten Sie eine Bauvoranfrage für eine Erweiterung des bestehenden 

Biergartens um einen Weinstand. 

Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlage 



Bauvoranfrage 

Die. möchte ihr gastronomisches Angebot mit einem Weinstand 

erweitern. Dort sollen verschiedene Weine, Winzersekt und Winzersecco regionaler 

Anbieter zum Ausschank kommen. 

Standort 

Der geplante Standort befindet sich auf dem Grünstreifen direkt am Radweg. Somit 

befindet er sich innerhalb der bereits gemieteten Fläche. 

Ziel ist ein Verweilort, der Gemütlichkeit ausstrahlt adäquat zu den ausgeschenkten 

Getränken (verschiedene Weine, Winzersekt, Winzersecco). 

Ausstattung 

Vor dem Weinstand sollen zwei, maximal drei Stehtische Platz finden. 

im Bedarfsfall ist die Aufstellung von Sonnenschirmen vorgesehen. 

Bauliche Veränderungen sind nicht geplant. 

Gastronomisches Angebot 

Wein von regionalen Erzeugern. Es ist eine Zusammenarbeit mit mehreren Winzern 

geplant. 

Es gibt nicht-alkoholische Getränke wie am Ausschank des Biergartens. 

Bezeichnung 

„Weinstand am Radweg' 



Öffnungszeiten 

Abweichend vom Biergarten soll der Weinstand von Donnerstag bis Sonntag, jeweils 

16.00 bis 22.00 Uhr, öffnen. 

Infrastruktur 

Wasser, Abwasser und Strom werden vom Kiosk zu- bzw. abgeleitet. 

Toiletten befinden sich im Kiosk. 

Öffnung und Schließung im Jahres/auf 

Der „Weinstand am Radweg" öffnet zwischen dem 1. April und 30. September eines 

Jahres. Bei schönem Wetter kann die UG — in Absprache mit der 

Gemeindeverwaltung — ein paar Tage früher öffnen bzw. später schließen. 



Datum: 20.02.2025 

Maßstab: 1: 500 

Sachbearbeiter: David Merijoulet 



Ausschnitt Bebauungsplan „Industriegebiet am Rhein" 
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Biergarten, Rheinstraße, 09.2020 

Quelle: https:/Jlookmap.eu.pythonanywhere.com/ 



Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
GR vom 

Fachbereich 
Bearbeiter 
Aktenzeichen 

Datum 

Drucksachen-Nr. 

:3 
Herr Menjoulet 
611-30 

27.02.2025 

GEMEINDEVERWALTUNG BUDENHEIM 

Betr.: Bauantrag zum Neubau des Pfrtnerhauses, In der Aue 5 (Flur 7, Nr. 287/3, 75/7) 

Beratungsfolge:  

Gremium: 
BUA 

TOP: 
. - c) 

Sitzungstermin: 
10.03.2025 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 
Gremium: TOP: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: 

einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 
Gremium: TOP: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: 

einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 

Beschlussvorschlag: 

Das Einvernehmen zum Bauantrag zum Neubau des PfcSrtnerhauses, In der Aue 5 (Flur 7, 
Nr. 287/3, 75/7) wird unter der Bedingung erteilt, dass die Einhaltung der Baugrenze und der 
festgesetzten Pflanzung nachgewiesen wird. 

Begründung: 

Das geplante Vorhaben befindet sich im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen qualifizierten 
Bebauungsplans „Industriegebiet am Rhein" ( 30 BauGB), der an dieser Stelle ein Industriege-
biet (GI) festsetzt. 

Geplant ist der Abriss und Neubau des Pförtnerhauses am Tor 3 des Werkgeländes. Hintergrund 
ist die neue Werkzufahrt (Tor 12), die die bestehende Werkzufahrt (Tor 3) ergänzen wird. Die 
Gemeinde Budenheim hat bereits am 2 1.10.2024 ihr Einvernehmen zum Bauantrag zum neuen 
Tor 12 gegeben, das aus der Mainzer Straße erreicht werden soll. Der PKW-Verkehr soll durch 
das Tor 3 und der LKW-Verkehr durch das Tor 12 geflihrt werden. Der geplante Neubau soll 
beiden Toren dienen und neben der Pförtner-Tätigkeit Besuchern einen Platz für Sicherheitsan-
weisungen sowie Sanitäranlagen bieten. 

Die festgesetzte Baugrenze liegt 7 m von der Grundstücksgrenze entfernt. Dazwischen ist eine 
mehrreihige Pflanzung aus standortgerechten Laubäumen und Sträuchern festgesetzt. Diese 
Pflanzung wurde bis jetzt nur teilweise umgesetzt. Der angegebene Maßstab des vorliegenden 
Freiflächenplans und der Liegenschaftskarte stimmen eindeutig nicht. Nach einer groben Bemes-
sung konnten wir feststellen, dass das geplante Haus höchstwahrscheinlich hinter der Baugrenze 
liegt. Ohne passendem Maßstab und ohne Maßangabe ist es allerdings nicht möglich, es ab-
schließend zu prüfen. Es fehlen auch präzise Angaben zu Baum- und Strauchpflanzungen. Der 
Kreisverwaltung wird empfohlen, diesbezüglich einen Nachtrag anzufordern. 

1 



app 
reichsleiter) (Fac 

Hi 
(Bürgerm - ster) 

Es liegt ein Stellplatznachweis vor. Das geplante Pförtnerhaus soll eine Nutzfläche von 45,5 m2  
aufweisen; zwei Personen sollen gleichzeitig beschäftigt sein. Nach den Richtzahlen der Verwal-
tungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen vom 24.07.2000 sollen bei Handwerks- und In-
dustriebetrieben 1 Stpl. je 50-70 m2  Nutzfläche oder je drei Beschäftigten vorgehalten werden. 
Dementsprechend ist lediglich ein Stellplatz erforderlich, nicht zwei, wie im Stellplatznachweis 
angegeben. Nach Angabe des Bauherrn befindet sich auf dem eigenen Areal in mittelbarer Nähe 
(-50 m) ein Parkplatz mit 50 Stellplätzen, der aktuell eine Auslastung von unter 20 Beschäftig-
ten hat. Somit ist die Erflillung der Stellplatzverpflichtung gesichert. 

Das geplante Vorhaben entspricht allen sonstigen Festsetzungen des Bebauungsplans. Unter der 
Bedingung, dass die Einhaltung der Baugrenze und der festgesetzten Pflanzung nachgewiesen 
wird, kann der beantragte Neubau planungsrechtlich befürwortet werden. 

Anlage 
Liegenschaftskarte 
Bau- und Nutzungsbeschreibung 
Nachweis Baumassenzahl und Grundflächenzahl 
Stellplatznachweis 
Freiflächenpian 
Grundrisse 
Schnitte 
Ansichten 
Ausschnitt aus dem Bebauungsplan 
Fotodokumentation 

Stellungnahme der Kämmerei:  erforderlich / nicht erforderlich 

Menj oulet 
(Sachbearbeiter) 
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PROJEKT Neubau Pförmerhaus 1 In der Aue 5 55257 Budenheim 

BAUHERR 

ARCHITEKT Heinrich Lessing Architekten 1 Haupstraße 17-19 1 55120 Mainz 

Bau- und Nutzungsbeschreibung 

Auf dem Grundstück der. ;oll ein neues Pförtnerhaus 
entstehen. Hintergrund ist die neue Werkszufahrt (Tor 12), die die bestehende Werkszufahrt (Tor 3)  ergänzt. Ziel der neuen 
Zufahrt ist es den Zugangsverkehr der chemischen Fabrik in PKWs und LKWs zu teilen. Um der Situation gerecht zu werden ist 
ein neues Pförtnerhaus notwendig, das zwei Pförtnerbeschäftigt, die gleichzeitigem Tor koordinieren können. Der Neubau soll 
als Eingangzum Gelände dienen und neben der Pförtner-Tätigkeit, „Dritten" einen Platz für Sicherheitseinweisungen sowie 
Sanitäranlagen bieten. 

Das neue Pförtnerhaus liegt als quadratischer Solitär mit umlaufendem Dachüberstand zwischen den Werkszufahrten Tor 3  und 
Tor 12. Dabei verfügt der spiegelsymmetrische Bau über zwei Eingänge in südlicher Richtung, die die „PKW-Fahrer" 
entsprechen der Zufahrten von den „LKW-Fahrem" trennen. Zwischen den Fluren spannt sich je ein Sanitärbereich auf. Dabei 
ist der Bau, bis auf den geschlossenen Kern, umlaufend von einem Bandfenster umgeben. Die Arbeitsplätze der Pförtner 
verfügen je über einen Blick auf ein Tor, einen Tresen und einen gemeinsamen Aufenthaltsbereich mit Kochnische. Der 
Pförtnerbereich verfügt im Norden übereinen direkten Zugangzum Werksgelände. Weitere Zugänge/Ausgänge sind in westlicher 
sowie östlicher Richtung an die Flure angeordnet. 

Das Gebäude ist der Gebäudeklasse 1 zuzuordnen. 

Der Baukörper soll in Skelettbauweise konstruiert werden. Die Wände sollen in Holzständerbauweise elementiert werden. Das 
Dach samt Dachüberstand sowie dessen Stützen sollen aus Stahl hergestellt werden. Die Dachfläche soll extensiv begrünt 
werden und anteilig mit PV-Modulen belegt werden. 

Die eingereichten Unterlagen beziehen sich auf den Neubau des Pförtnergebäudes und dessen unmittelbare Umgebung. 
Die im Übersichtsplan dargestellte Pufferzone wurde in einem separaten Bauantragbeantragt (AZ. 0020/2.4-B-200 vom 
30.08.24). In dieserMailnahme werden Zu - und Abfahrten, Parlcierungsflächen und die Gestaltungder Grünfläche thematisiert. 

Unterschrift Architekt 

HEINRICH 
LESSING 
ARCHITEKTEN 



PROJEKT t4eubau Pförmerhaus In der Aue 5 55257 Budenhelm 

BAUHERR 

ARCHITEKT Heinrich Lessing Architekten Haupstraßel7-19 55120 Mainz 

Baumassenzahl (BMZ) gemäß BauNVO 1917 

Grundstücksgröße: FlurstÜck287/3 

Flurstück 75/7 

Baumasse (BM); BM - Neubau 

gesamt 

45874,0 m2  

879,0 m2  

46753,0 m2  

516,6 m3  

104750,0 m3  

105266,6 m3  

105266,6 m3  

 

 

BM- Bestand 

gesamt 

 

Baumassenzahl (BMZ): Summe aller Baumassera 

 

2,25 

 

Grundstücksgröi3e 

 

46753,0 m2  

Bebauungsplan SGU-1 ludustije Rhein sclireibl fur Gebiet 9.1 eine BMZ 9,0 v0r 

 

HEINRICH 
LESSING 
ARCHITEKTEN 

Unterschrift Architekt 



PROJEKt 

BAUHERR 

ARCHITEKT 

r'leubau Pförtnerhaus 1 In der Aue 5 55257 BudenJieim 

Heinrich Lessing Architekten r Haupstraße 17-19 1 55120 Mainz 

Grundflächenzahl (GRZ) gemI3 BauNVO 197] 

Grundstucksgröße: Flurstück 287/3 

Flurstück 75/7 

bauliche (Haupt- )Anlagen: Grundfläche Pförtnerhaus: 

Grundfläche Bestand (Halle): 

Grundflächenzahi (GRZ): Summe aller baulichen Anlagen 

45874,0 m2  

879,0 m2  

gesamt 46753,0 m2  

114,8 m2  

20950,0 m2  

gesamt 21064,8 m2  

21064,8 rn2  

Grundstücksgrdße 46753,0 m2
0,45 

Bebauungsplan 'SBU-1 Industrie am Rhein' schreibt für Gebiet 9.1 eine GRZ ~ 0,8 vor. 

Iv 
Unterschrift Architekt 

HEINRICH 
LESSING 
ARCHITEKTEN 



PRWEKI Neubau Pförinerhaus 1 In der Aue 5  155257 Budenheim 

BAUHERR 

ARCH[TEKI Heinrich Lessing Architekten HaupstraRe 17-19 155120 Mainz 

Stellplatznachweis 

KFZ -Stellplatz 

Nach §47  LBauO sind notwendige Stellplätze in ausreichender Zahl und Größe herzus teilen. 

Anzahl Beschäftigte: 2 Stk 

Stellplätze zStk. 

Auf dem Areal der befindet sich in mittelbarer Nähe (-so m) ein Parkplatz mit 50 Stellplätzeri, 
der aktuell eine Auslastungvon unter 20 Beschäftigten hat. 

Die notwendigen Stellplätze des Neubaus werden entsprechend auf dem bestehenden Parkplatz nachgewiesen. 

Besucher Stellplatz 

Die benötigten Stellplätze für den Besucherverkehrwerden auf der Pufferfläche, des separat beantragten Bebauungsplan, vor 
dem Gebäude nachgewiesen. 

Fahrradstellplätze 

Fahrradstellplätze sind nicht explizit gefordert, können aber in ausreichender Zahl vor dem Gebäude erstellt werden. 

J7'vk  
Unterschrift Architekt 

HEINRICH 
LESSING 
ARCHITEKTEN 
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Ausschnitt aus dem Bebauungsplan „Industriegebiet am Rhein" 

[ MEHRREIHICE PFLALUNG AUS STANBORTG{RECHTEN LAUBBAUMEM UND STRAUCH[N 
 LAUBBÄUME: ESCHLLRLf HAINBUCHE, SLBERWEDES1IELEICHE 

LAUBSTRÄ1JCHER:GEMEINER SCHNEEBALLP HARTRI[GL HOLUNDER, HUNOSROSE 
SCHLEHEWEISSDORN A!-S ABSCHIRMUNG BER SCHUTZWUROIOEN 
BEREICHE SGWIE DER UERBAUAREN FLACHEN 



Quelle: Google Street View / 2022 



GEMEINDEVERWALTUNG BUDENHEIM 

Fachbereich : 3 
Bearbeiter : Herr Menjoulet 
Aktenzeichen : 611-30 

Datum : 27.02.2025 

Dnicksachen-Nr. : A 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
GR vom 

Betr.: Bauantrag zum Neubau einer 2-stiickigen Driving Range nach Rückbau der beste-
henden Anlage, Budenheimer Parkallee 11 (Flur 5, Nr. 322, 323 und 324) 

Beratungsfolge:   

Gremium: 
BUA 

TOP: Sitzungstermin: 
10.03.2025 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 
Gremium: TOP: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: 

einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 
Gremium: TOP: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: 

einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 

Beschlussvorschlag:  

Das Einvernehmen zum Bauantrag zum Neubau einer 2-stöckigen Driving Range nach Rückbau 
der bestehenden Anlage, Budenheimer Parkallee 11 (Flur 5, Nr. 322, 323 und 324) wird erteilt, 
unter der Bedingung, dass das Gebäude mit einem Gründach versehen wird. 

Begründung:  

Das geplante Vorhaben liegt im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen qualifizierten Bebau-
ungsplans „Freizeit-, Sport- und Erholungspark Lenneberg, Teil 1" ( 30 BauGB), welcher an 
dieser Stelle ein Sondergebiet „Freizeit-, Sport- und Erholungspark" festsetzt. 

Ein Rück- und Neubau der Driving Range wurde bereits 2021 genehmigt. (AZ 21/61 1- 
2 1/003 1/20-B-200). Damals war ein 3-stöckiger Neubau geplant. 2023 wurde ein neuer Antrag 
eingereicht, indem, ähnlich wie in den vorliegenden Unterlagen, ein 2-stöckiger Neubau geplant 
war. Am 24.01.2023 hat die Gemeinde Budenheim ihr Einvernehmen dazu erteilt. 

Im Bebauungsplan wird festgesetzt, dass Flachdächer und flach geneigte Dächer bis zu einem 
Neigungswinkel von 20° mit einer extensiven Dachbegrünung, Schichtaufbau mmd. 8 cm zu be-
grünen sind. Es ist keine Ausnahme für Dächer mit PV-Anlage vorgesehen. Nach dem vorliegen-
den Bauantrag soll hingegen die Dachhaut aus Trapezblech mit PV-Anlage bestehen. Die Dach-
neigung soll 13° betragen. Es liegt kein Antrag auf Abweichung vor. Die geplante Dacheinde-
ckung karin planungsrechtlich nicht befürwortet werden. 

Ansonsten entspricht das geplante Vorhaben allen Festsetzungen des Bebauungsplans. 

1 



Menj oulet 
(Sachbearbeiter) 

pp 
(Fa ereichsleiter) 

Hi 
(Bürgermeister) 

Es liegt ein Stellplatznachweis vor, in dem argumentiert wird, dass kein zusätzlicher Stellplatz 
erforderlich ist, da durch den Neubau der Driving Range sich keine Veränderung in der Mitglie-
derstruktur ergibt. Es kann ergänzt werden, dass eine geringere Belegung vorgesehen ist als nach 
der Baugenehmigung vom 2021, da die jetzt geplante Driving Range lediglich 2-stöckig anstatt 
3-stöckig werden soll. Dementsprechend soll der durch das beantragte Vorhaben verursachte 
Steliplatzbedarf geringer werden als beim genehmigten Zustand. Es ist aus diesem Grund kein 
neuer Stellplatz notwendig. 

Insgesamt kann das geplante Vorhaben planungsrechtlich nur unter der Bedingung, dass das Ge-
bäude mit einem Gründach versehen wird, befürwortet werden. 

Anlage 
Liegenschaftskarte 
Ausschnitt aus der Baubeschreibung 
Freiflächenpianung 
Grundrisse, Schnitte und Ansichten 
Schnitt, vergrößert 

Stellungnahme der Kämmerei: erforderlich / nicht erforderlich 
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VERMESSLJNGS- UND 
KATASTERAMT 
RHEINHESSEN-NAHE 

Auszug aus den Geobasisinformationen 
Liegenschaftskarte 

Hergestellt am 08.01.2025 

Flurstück: 323 Gemeinde: Budenheim 
Flur: 5 Landkreis: Mainz-Bingen 
Gemarkung: Budenheim 
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Blatt 2 

Bauteil Bauprod ukte, Bauartlkonstruktiver Aufbau 
dIIIItU1I 

Feuerwiderstancis-  
fähigkeit 
( 15 Abs. 3 LBau0) 

j uzw. ausruiien 
Brandverhalten der 
Baustoffe 
( 15 Abs.2 LBauQ) 

2.6 Decken ( 31 LBauO) 

2.6.1 Decke über Keller-
geschoss 

2.6.2 Decken über sonstigen 
Geschossen 

Stahlbeton A 

2.6.3 Decke über Dach-
geschoss 

2.7 Dächer ( 32 LBau0) 

2,7.1 Tragwerk, System BSH-Träger mit BSI-f-Pfetten, Holz B2 
2.7.2 Dachschalung Trapezblech 
2.7.3 Dämmstoff 

2.7.4 Dachhaut Trapezblech mit PV-Anlage A 
2.8 Treppen ( 33 LBauO) Stahlbetontreppe 
2.9 Notwendige Treppenräume und Ausgänge ( 34 LBauO) 

2.9.1 Wände Stahlbeton A 
2.9.2 Bekleidungen, Dämm-

stoffe, Unterdecken, 
Ein bauten 

2.9.3 Bodenbeläge Beton A 
2.9.4 zu Öffnende Fenster je 

Geschoss, Öffnungen 
zur Rauchableitung 

Größe der Fenster:  

Größe der Offnung/en zur Rauchableitung' 

2.9.5 Türen zu notwendigen 
Fluren 

2.9.6 Türen zum KeUerge-
schoss oder nicht aus-
gebauten Dachraum 

2.9.7 Türen zu Wohnungen, 
anderen Nutzungsein-
heiten oder Räumen 

2.10 Notwendige Flure und Gänge ( 35 LBauO) 

2.10.1 Wände 

2.10.2 Bekleidungen, Dämm-
stoffe, Unterdecken 

2.10.3 Unterteilung der Flure Länge der Rauchabschnitte: 

2.11 Aufzüge ( 36 LBauO) 

2.11.1 Wände des Fahrschachts 

2.11.2 Fahrkorbabmessungen 

2.11.3 lichte Zugangsbreite 

2.11.4 Größe der Rauchabzugs-
Öffnung 

2.12 lnstallationsschächte u. 
-kanäle (S 40 Abs. 7 
LBauO) 
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GEMEINDEVERWALTUNG BUDENHEIM 

Fachbereich : 3 
Bearbeiter : Herr Menjoulet 
Aktenzeichen : 611-30 

Datum : 28.02.2025 

Drucksachen-Nr. : ( { 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
GR vom 

Betr.: Bauantrag zum Neubau einer Wohnbebauung, bestehend aus 11 Häusern mit insge- 
samt 158 Wohneinheiten und einer gemeinsamen Tiefgarage, Mainzer Landstraße (Flur 8, 
Nr. 244/A) 

Beratungsfolge:   

Gremium: 
BUA 

TOP: 
- 

Sitzungstermin: 
10.03 .2025 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja / nein 
Gremium: TOP: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: 

einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 
Gremium: TOP: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: 

einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 

Beschlussvorschlag: 

Das Einvernehmen zum Bauantrag zum Neubau einer Wohnbebauung, bestehend aus 11 Häu-
sern mit insgesamt 158 Wohneinheiten und einer gemeinsamen Tiefgarage, Mainzer Landstraße 
(Flur 8, Nr. 244/A) wird unter den in der Begründung ausgeflihrten Bedingungen erteilt. 

Begründung:  

Das geplante Vorhaben befindet sich im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen qualifizierten 
Bebauungsplans „Dyckerhoff-Gelände" ( 30 BauGB), der an dieser Stelle ein Allgemeines 
Wohngebiet (WA) festsetzt. 

Das beantragte Vorhaben entspricht allen Festsetzungen zur Art und Maß der baulichen Nut-
zung, zur Bauweise sowie zur Eingrünung. Die Einhaltung der Festsetzungen zu Lärmschutz soll 
von der Kreisverwaltung überprüft werden. 

Die geplanten Gebäude befinden sich im festgesetzten Baufenster. Zur Mainzer Landstraße ist 
eine Baulinie festgesetzt, dementsprechend soll auf dieser Linie gebaut werden. Laut Bebauungs-
plan ist das Zurückspringen von der Baulinie um 1,6 m auf einer Länge von jeweils bis zu 10 m 
zulässig. Insgesamt sind Rücksprünge bis zu einem Anteil von 20% der Gebäudelänge zulässig. 
Mit einer gesamten Fassadenlänge von 132,65 m sind infolgedessen Rücksprü.nge über insge-
samt 26,53 m zulässig. Nach §23 (2) Baunutzungsverordnung (BauNVO) kann außerdem ein 
Vor- oder Zurücktreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß zugelassen werden. 
Nach den vorliegenden Plänen soll die Fassadenfront an 4 Stellen um 1,5 m über eine Breite von 
jeweils 3,7 m zurückspringen; außerdem soll sie an 4 weiteren Stellen um 0,5 m über eine Breite 
von jeweils 8,9 m zurückspringen. Insgesamt erstrecken sich die Rücksprünge über 50,4 m, was 
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die festgesetzte maximale Länge der Rücksprünge eindeutig überschreitet. Es kann nicht als Zu-
rücktreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß gelten, da nach der gängigen Rechtspre- 
chung die „Gebäudeteile" nicht ein wesentlicher Gebäudeteil sein können, sondern kleinere Bau-
teile wie z. B. Erker, Schornsteine, Balkone etc. 
U. E. ist eine Befreiung erforderlich. Eine Befreiung karin planungsrechtlich beflirwortet werden. 

Die Grundzüge der Planung werden nicht berührt. In der Begründung zum Bebauungs-
plan steht keine Erklärung zur Notwendigkeit der Baulinie. Die ungewöhnliche Länge 
des Gebäudes ist „aus Gründen des Lärmschutzes notwendig". Es ist anzunehmen, dass 
die Einhaltung der Baulinie ebenfalls nur aus Gründen des Lärmschutzes festgesetzt 
wurde. Die beantragten Rücksprünge hätten keine Wirkung auf Schalischutz, da das 
Dach durchgängig an der Baulinie liegen soll: über den Abschnitten, wo die Fassade hin-
ter der Baulinie steht, springt das Dach vor. Somit wirkt die geplante Fassade schall-
schutztechnisch genauso, wie wenn sie an der Baulinie gebaut wäre. 

- Die beantrage Fassadengestakung ist städtebaulich vertretbar und sogar erwünscht. In der 
Begründung werden die erlaubten Gebäuderücksprünge als aus städtebaulicher Sicht not-
wendig bezeichnet, da sie sich positiv auf das städtebauliche Erscheinungsbild eines ca. 
130 m langen Gebäudes auswirken. Durch längere Rücksprünge wird diese positive Wir-
kung noch gestärkt. 
Kein Nachbarliches Interesse oder öffentliche Belange sind berührt, da der Schalischutz 
gesichert ist. 

Am westlichen Rand des Vorhabens, zwischen dem geplanten Haus 11 und dem künftigen Geh-
und Radweg, außerhalb des Baufensters, soll eine bis zu 6,35 m hohe Stützmauer errichtet wer-
den. Das ursprüngliche Gelände soll um bis zu 7,4 m aufgeschüttet werden. Die Stützmauer kann 
planungsrechtlich nicht beflirwortet werden. Außerhalb des Baufensters dürfen lediglich Neben-
gebäude bzw. bauliche Anlagen errichtet werden, die in den Abstandsflächen zulässig sind. Nach 
§ 8 (8) Landesbauordnung (LBauO) sind nur Stützmauern bis 2 m Höhe in den Abstandsflächen 
zulässig. Stützmauern über 2 m dürfen nur innerhalb des Baufensters errichtet werden. 

Es liegt ein Stellplatznachweis vor. In den bauordnungsrechtlichen Festsetzungen zum Bebau-
ungsplan steht, dass im Teilbaugebiet WA 1, wo das beantragte Vorhaben sich befindet, je Woh-
nung auf dem Baugrundsttick 1,0 Stellplatz nachzuweisen ist. Nach den vorliegenden Unterlagen 
sind dementsprechend flur 158 Wohnungen 158 Stellplätze in der Tiefgarage geplant. Auf dem 
Grundriss Tiefgarage sind diese Stellplätze dargestellt. 

Die Zufahrt aus der Mainzer Landstraße in die Tiefgarage befindet sich im Bereich, in dem Ein-
und Ausfahrten zulässig sind. Auf dem Plan „Freianlagen/Grundrjss" ist der Zufalirtbereich auf 
dem Geh- und Radweg um ca. 2 m versetzt, mit dem Bereich, der auf dem Baugrundstück liegt. 
Die Kreisverwaltung wird darauf hingewiesen 

Insgesamt kann das beantragte Vorhaben planungsrechtlich beflirwortet werden, unter folgenden 
Bedingungen: 

- Einreichung eines Antrags auf Befreiung der Baulinie. 
- Änderung der Gestaltung des Geländeunterscliied am westlichen Rand: keine Stützmauer 

außerhalb des Baufensters darf höher als 2 m sein. 

Anlage - 
Liegenschaftskarte 
Ausschnitt Baubeschreibung 
Nachweise GRZ, GFZ, Vollgeschoss, Steliplätz 
Freiflächenpian 
Perspektivansichten 
Grundrisse KG und EG und 4. OG 
Schnitte 
Ansichten 
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Stellungnahme der Kämmerei:  erforderlich / nicht erforderlich 

/ Kapp 
(Fachbereichsleiter) 

Menjoulet 
(Sachbearbeiter) 
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Dipl-Ing. (FH) Elmar Neuroth 
Öffentlich bestellter Verrnessungsingenieur 
Am Bomberg 14 
55130 Mainz (Laubenheim) 
Tel. 06131/91353-60, E-Mafl info@vb-neuroth.de  

Projekt; Sonderung WA1, Dyckerhoff-Gelande Budenheim 
Gemarkung; Budenheim Flur; 8 Flurstücke; 224111 u.a. 
Bearbeiter; Mirco Daugsch Datum. 29.01.2025 Unser Zeichen; 2018198-10 

Laqeplan mit qeolanten Grenzen 1;1000 Die Rechtskraft der 
neuen ROTEN Grenzen 
und Flurstücksnummern 
steht noch aus. 
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Blatt 2 

Bauteil Bauprodukte, Bauart/konstruktiver Aufbau 
UI P0 CULCI 

Feuerwiderstands- 
fähigkeit 
( 15 Abs. 3 LBauO) 

1 • LJLW. dUlU,l,J 

Brandverhalten der 
Baustoffe 
( 15 Abs.2 LBauO) 

2.6 Decken ( 31 LBauO) 

2.6.1 Decke über Keller- 
geschoss 

Stahlbetondecken, intensiv begrünt F 90 AB 

2.6.2 Decken über sonstigen 
Geschossen 

Stahlbetondecken F 90 AB 

2.6.3 Decke über Dach- 
geschoss 

Stahlbetondecken F 90 AB 

2.7 Dächer ( 32 LBauO) 

2.7.1 Tragwerk, System Flachdach, Stahlbeton F 90 AB 
2.7.2 Dachschalung 

2.7.3 Dämmstoff Polystryroldämmung 
2.7.4 Dachhaut Flachdachabdichtung, extensiv begrünt 
2.8 Treppen ( 33 LBau0) 

2.9 Notwendige Treppenräume und Ausgänge ( 34 LBauO) 

2.9.1 Wände Stahlbeton beidseitig verputz F 90 AB 
2.9.2 Bekleidungen, Dämm-

stoffe, Unterdecken, 
Einbauten 

2.9.3 Bodenbeläge Naturstein Bi 
2.9.4 zu öffnende Fenster je 

Geschoss, Öffnungen 
zur Rauchableitung 

Größe der Fenster: 5,00m2  

. 2 Größe der Öffnung/en zur Rauchableitung  1,40  m 

29.5 Türen zu notwendigen 
Fluren 

2.9.6 Türen zum Kellerge- 
schoss oder nicht aus-
gebauten Dachraum 

T 30 RS 

2.9.7 Türen zu Wohnungen, 
anderen Nutzungsein-
heiten oder Räumen 

T 30 RS 

2.10 Notwendige Flure und Gange ( 35 LBauO) 

2.10.1 Wände 

2.10.2 Bekleidungen, Dämm-
stoffe, Unterdecken 

2.10.3 Unterteilung der Flure Länge der Rauchabschnitte: 

2.11 Aufzüge ( 36 LBauO) 

2.11.1 Wände des Fahrschachts Stahlbeton F 60 BW 
2.11.2 Fahrkorbabmessungen innen 1,60 x 1 ‚75m und 2,50m x 1 ‚80m (nutzbare Grundfläche) 
2.11.3 lichteZugangsbreite 90cm 
2.11.4 GrößederRauchabzugs- 

öffnung 
mmd. 0,1m2  

2.12 Installationsschächte u. 
-kanäle ( 40 Abs. 7 
LBauO) 



BAUHERR: 

Kontrolle Grdst. GRZII 
9.266,00 

DYK_WA1_GRZ 

BAUVORHABEN: 

Neubau einer Wohnbebauung, bestehend aus 11 Häusern 
mit insgesamt 158 Wohneinheiten 

und einer gemeinsamen Tiefgarage 

Mainzer Landstraße 
55257 Budenheim 
Flur: 8 
Flurstück: 2441A 

Grundstücksgröße:9266m2  

Nachweise GRZ! und!! 
8. Plan: "Dyckerhoff-GeJände" 

Grundstücksgröße 9.266,00 
GRZ 1 gemäß B.-Plan 0,40 
GRZ II gemäß B.-Plan 0,85 

GRZI m2  
Bebaute Fläche gemäß Bau NVO 1990 inkl. Balkone/Terrassen/Loggien 

HOi 299,80 
H02 

H03 
H04 
H05 
H06 

1-107 

1-108 

H09 
H1O 

Hil 
Fläche berechnet 
GRZ 1 zul. max 

GRZ 1 berechnet < GRZ l max. 

320,00 
320,00 

320,00 
320,00 
299,80 

430,00 
310,30 

310,30 

31030 

430.00 Kontrolle Grdst. GRZ 1 
3.670,50 9.266,00 
3.706,40 Flächen 0iv 35.90 0,40 

0,396 

GRZ II 

Bebaute Fläche Tiefgarge 

Loggien Balkone Nordfassade Hi 
Loggien Balkone Nordfassade H2 

Loggien Balkone Nordfassade H3 
Loggien Balkone Nordfassade H4 

Loggien Balkone Nordfassade H5 

Loggien Balkone Nordfassade H6 

Fläche Zugang/Wege/Treppen EG Nordenfassde 
Zufahrt TG 
Zugang TG Westen 

Wertsoffe Süd/West 

Wertsoffe II Süd/Osten 

Bebaute Fläche Feuerwehrzufahrt 
Fläche berechnet  

m2  
6118,65 

7,81 
10,00 

10.00 
10,00 

10,00 

7,81 

326,00 

17,90 
17,90 

29,59 
41,29 

651,00  

7.857,95 

aussarhaib der TG 
ausserhalb der TG 

ausserhalb da,-  TG 
ausserha/b der TG 

ausserhalb dr TG 
ausserhalb der TG 
ausserhalb der TG 

GRZ II max zulässig 7.876,10  Flächen Div. 18,15 0,8500 
GRZ II berechnet < GRZII max. 0,8480 
Die ermittelten Flächen sind zeichnersich im Nachweis GRZ dargestellt 

Klei] architekten 
Aufgestellt: Budenheim 08.02.2025 
Dipl. Ing. FH Architekt Winfried Klein 



DYK_WA1_GFZ 

BAUVORHABEN: 

Neubau einer Wohnbebauung, bestehend aus 11 Häusern 

mit insgesamt 158 Wohneinheiten 

und einer gemeinsamen Tiefgarage 

Mainzer Landstraße 

55257 Budenheim 

Flur: 8 

Flurstück: 244/A 

Grundstücksgröße:9266m2  

BAUHERR: 

 

Ndch weise GFZ 
B. Plan: "Dyckerhoff-Gelände" 

Grundstücksgröße 9.266,00 
GFZ gemäß B.-Plan 1,40 

GFZ Bebaute Fläche gemäß Bau NVO 1990 "ohne Balkone/Terrassen/Loggien" 

EG 1.OG 2.OG 3.OG 
HOi 252,50 252,50 252,50 252,50 
H02 285,10 285,10 285,10 28510 
H03 285,10 285,10 285,10 285,10 
H04 285,10 285,10 285,10 285,10 
H05 285,10 285,10 285,10 285,10 
H06 252,50 252,50 25250 252,50 
H 07 374,30 374,30 374,30 374,30 
H 08 282,90 282,90 282,90 282,90 
H 09 282,90 282,90 282,90 282,90 
H 10 282,90 282,90 282,90 282,90 
H 11 374,30 374,30 374,30 374,30 

3.242,70 3.242,70 3.242,70 3.242,70 
Flächen berechnet 12.970,80 
GFZ max zulässig 12.972,40 
GFZ berechnet < GFZ max. 1,3998 

Kontrolle Grdst. GFZ 

9.266,00 1,40 

Flächen Div. 1,60 

Die ermifteften Flächen sind zeichnersich im Nachweis GFZ dargestellt 

Klei rchitekten 
Aufgestellt: Budenheim 08.02.2025 

Dipl. Ing. FH Architekt Winfried Klein 



DVK_WA1_Vollgeschoßr,achweis 

BAUVORHABEN: 

Neubau einer Wohnbebauung, bestehend aus 11 Häusern 

mit insgesamt 158 Wohneinheiten 

und einer gemeinsamen Tiefgarage 

Mainzer Landstraße 

55257 Budenheim 

Flur: 8 

Flurstück: 244/A 

Grundstücksgräße:9266m2  

BAUHERR: 

 

Vollgeschoßnachweis Haus 1 - Haus 6 
LBauO § 2 

Geaenüba,-  einer Außenwand zurckgesetzte oberste Geschosse s;nd nur Vollgeschosse, 

wenn sie diese Höhe über zwei Drkf e der Grundfläche des darunter 

Hegenden Geschosses haben. Die Höhe wird von Oberkante Fußboden 

bis Oberkante Fußboden oder Ocerkanta Dchhau gemessen. 

Grundfläche Dachgeschoß (Flachdach) m2  

Hi 218,16 

H2 190,12 

H3 190,12 

H4 190,12 

H5 190,12 

H6 218,16 

geplant 1.196,80 

Grundfläche des darunterliegenden Vollgeschoßes 1.804,61  
zulässig 2/3 1.201,87 

1201,46m2 > 1196,80m2 somit zulässig 

Die ermittelten Flächen sind zeichnersich im Nachweis Vollgeschoß dargestellt 

teii architekten 
Aufgestellt: Budenheim 08.02.2025 

Dipl. Ing. FH Architekt Winfried Klein 



DYK_WA1_Stellplatz 

BAUVORHABEN: 

Neubau einer Wohnbebauung, bestehend aus 11 Häusern 

mit insgesamt 158 Wohneinheiten 

und einer gemeinsamen Tiefgarage 

Mainzer Landstraße 

55257 Budenheim 

Flur: 8 

Flurstück: 2441A 

Grundstücksgröße:9266m2  

BAUHERR: 

 

Nachweis Ste/iplätz PK W 
8. Plan: Dyckerhoff-Gelände Absatz 1.5 

7ah1 der notw diqen Stellplätze j. 88 Abs. 1 Nr. 8 LauO) 

In den Teiibaugebieten W4 1. WA 5 und WA 7 sow/e Mli. 1-MI 3 sind jC Wo1;nurq auf dem 

BaOundstück oder auf cern 8augundstück zugeordneten Flächen 1.0 Stellplätze nachraweisen. 

Geplantes Wohnhaus mit 158 Wohneinheiten 

158 WHG 1,00 15800 

davon sind 13 Stellplätze für Rollstuhifahrer "R" 

Nachweise erfolgt zeichnerisch in GR Tiefgarage 

kleh rchitekten 
Aufgestellt: Budenheim 08.02.2025 

Dipl. Ing. FH Architekt Winfried Klein 
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Perspektivansicht aus Südwest: Geb. 01 (links) und 11 (rechts) 

Perspektivansicht aus Nordwest: Geb. 01 bis 06 (links) und 11 (rechts) 
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BAUANTRAG 

Tlafg. M1:2OtA 0-1 

BAUVORHABEN 
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BAUVORHABEN 
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SchnittA-A uB-8 
MI:200 BA 1.0 

BAUVORHABEN 

Neuban einer Wohnbebauung, 
bestehend aus 11 H5use,n mii 
insgesamt 158 Wohneinheiten 
Und einer gemeinsamen Tielgarage 

Mainzer Landstraße 
55257 Budenheirn 
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An.kht S8d - Haus 7.11. M1:200 

Ansieht Sbe . Haus 1.S. M1:200 

BAU NTRAG 

BA2.1 
Ansicht Sd 
M1:200 

BAUVORHABEN 

Neubau einer Wohebebauung, 
bestehend aus Ii Hhusern mii 
insgesamt 158 Wohneinheiten 
Und einer gemeinsamen Tiefgarage 

Mainzer Landetmuß. 
5S2S7 8udenhmm 
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T
'JJJ 1) u   
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Ansicht Ost - Heus au. 4, MitigO 
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Ansicht Ost Haus 
6u7 u. Haus 9u4 
N1:100 

BA2.4 

BAUVORHABEN 

Neubau einer WOItnhebauung, 
bestehend aus 11 Ildusern mit 
insgesamt 58 Wohneinheiten 
und eine, gemeinsamen Tiefgarage 

Msinz.r Landsbatte 
55257 Budeohei,n 

Etc: 5 
ftcllack 244/A 

‚1j IP IJ lj fi  

FEEJI   

-- rT..  
•0. .•I1, 

55055•5v trsehnrchitekben 
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Ansicht Ost. Haus Sei. MI:100 
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Ansicht West 
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Haus 3u9 M1:100 

kleh;,rchitnkten 
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BAUANTAG 

BAUVORHABEN 

Neubau einer WOhnbebauung, 
bestehend aus 11 H5usern mit 
insgesamt 158 Wotsneinheiten 
und einer gemeinsamen Tiefgarage 

Meinref Landstraße 
55257 Budenheim 

FSr. e 
rbasltuk 214,u 



GEMEINDEVERWALTUNG BUDENHEIM 

Fachbereich 
Bearbeiter 

: 
: 

3 
Herr Menjoulet 

Aktenzeichen : 611-30 

Datum : 28.02.2025 

Drucksachen-Nr. : '0 ?3 - Q 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
GR vom 

Betr.: Bauantrag zum Einbau von unterirdischen Löschwasserbehältern, Im Wald 1 
(Flur 18, Nr. 1/21) 

Beratungsfolge:  

Gremium: 
BUA 

TOP: 

\ 

Sitzungstermin: 
10.03.2025 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 
Gremium: TOP: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: 

einstinimig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja / nein 
Gremium: TOP: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: 

einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 

Bes eh lussv o rs eh lag  

Das Einvernehmen zum Bauantrag zum Einbau von unterirdischen Löschwasserbehältern, Im 
Wald 1 (Flur 18, Nr. 1/21) wird erteilt. 

Begründung:  

Das geplante Vorhaben befindet sich im Geltungsbereich der rechtsverbindlichen qualifizierten 
2. Anderung des Bebauungsplans „Schloss Waldthausen", die an dieser Stelle ein Sondergebiet 
(SO) „Bildungs- und Verwaltungszentrum" festsetzt. 

Geplant ist das Einbringen vierer unterirdischen Löschwasserzisternen unter der Allee, die zum 
Schloss Waldthausen flihrt. Diese Maßnahme ist für die anstehende Sanierung des Bildungs- und 
Tagungszentrums erforderlich. Die Zisternen sollen außerhalb des Baufensters angelegt werden. 
Unterirdische Nebenanlagen sind außerhalb eines Baufensters zulässig. Das beantragte Vorhaben 
kann planungsrechtlich beflirwortet werden. 

Die Kreisverwaltung wird darauf hingewiesen, dass das Wurzelwerk der Alleenbäume möglich-
erweise vom Vorhaben beschädigt werden könnte. Laut Bebauungsplan ist der Baumbestand 
grundsätzlich zu erhalten. 

Anlage 
Liegenschafiskarte 
Ausschnitt aus dem Lageplan 
Schnitte 

1 



Menjoulet Kapp 
(Sachbearbeiter) (Fa bereichsleiter) 

Stellungnahme der Kämmerei: erforderlich / nicht erforderlich 



Offentliche Vermessirngsstelle 

VERMESSUNGSBURO SCHRODER GbR 
ÖFFENtL eSTELTE VCRMEE5UNGSINGEflEUP,E 

Lageplan - Maßstab 1:1000 - Geschb. Nr. 143/2024 

Gemeinde: Budenheim 

Gemarkung: Budenheim 

Flur: 18 Flurstück: 1/21 

Ausgeferlig auf Grund amtlicher Unterlagen 
und eigener örtlicher Aufnahmen. 

Das Bauvorhaben Läschwasserzisfemne 
Sanierung Schloss Waldthausen 

Bauherr 

wurde entsprechend der Angaben dar Architekten 
TKS Engneerng GmbH Borken 

Pt4ne 250106 Lagepran (UWGJ vorn 06 01 2025 unct 
SW1 4 ARC LP 00 241217 00PDF) com 11 )22024 

im vorliegenden amfhcher, Lageplan eingetragen 

Irigelheim, den 09 01 

1 p 
1• 

Öffentlicii bestellt er Ve 

6) 

'/\ t: ':1- 

/ r 

Zeichenerkfärunq  
 Fiurs(ücksgrenze. 

0 vermarkter Grenzpunkt 
schwarz = vorgefundene Grenzmarken, alte Grenzen 
rot = neu gesetzte Grenzmarken, neue Grenzen, rot gekreuzt = wegfallende Grenzen und Grenzmarken 

ieiiai4Dz 
0FFNT1lLk BTEILIEII 

552a nge1hem am Rrieiri 
Am Ikases 1 

Telefon (06132) 76141 
Teletax (061321 76483 

Umrsslinie von Gebäuden, Fanrbalmnkante u dgl 
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Löschwasserzisterne 11nn 

rdrkh 

® TeIe$kpDorT1hacht U<W(Atcjekung 
iah DIN 32Z3 - b.use(j ZL: stellen) 

ved,chtetsr Untrbau 

UmhOflun 
(RUnkrnie rnex. nung 8/16) 

ratkdom  

() Carat XXI LschwasserIiIter 

Betnsict,t bei PKW./ LKW- beqehrenen Fde 

Sauarrahiug mltA-F;tkuppIung nich DIN 14;!44 

(j) Eiitiürtunrotir mit Ftaue und Sieb 

PfDsten mit Haiter inkknjve Hinwlii$chlid nich DIN 
'.-_' 4066-R2 

ßn.ct1Q1N41 




